
Kndtags-Abschied
für die in: Jahre 1871 versammelt geweseneu Stände der Rheinprovinz.

Mir Wilhelm von Oottes Gnaden, Aönig von H'reutzen etc.
entbieten Unseren getreuen Ständen der Rhcinvrovin; Unseren gnädigstenGruß und ertheilenhiermit
auf die Uns vorgelegten Gutachten und Erklärungendes im Jahre 1871 versammelt gewesenenProvinzial-

^cmdtagsden nachstehendenBescheid:

I. Auf die gutachtlichenErttäruilgett über die Propositioncu.
1. Den Anträgen Unserer getreuenStände iu der Adresse vom 12. Juli v. I. entsprechend, Regelung des Land¬

haben Wir die Verordnung über die Einrichtungund Verwaltung des ^audarmeuwesensin der Rhein- arinenwesens.
Provinz unter dem 2, Oktober v. I. erlassen und ist dieselbe durch die Gesetzsammlung für 1871 Nr.
33, Seite 477 verkündet worden.

2. ?,'ach eingehender Erivägung der von den Provinzial- und Kommunal^andtagcnabgegebenen Tarif für die Erstat-
Gutachtcuist von Unserem Minister' des Innern auf Grund des §. 30 des Vundcsgcsetzes über den tungsforderungender
Unterstützuugs-Wohusitz vom 0. Juni 1870 und des 8- 35, des Ausführunasgcsetzesvom 8. März Armenverbande.
1871 der Tarif der von den Preußischen Armenucrbändenzu erstattendenArmcupflegetosten unter dem
21- August l871 festgestellt und durck die Rcgieruugs-Amtsblätter verkündet morden.

3. Dem BeschlusseUnserer getreuen Stände vom 14. Juli v. I., wonach die Unterhaltung Vezirksstraßen-
der Bezirksstraßenim oft- und westrhcinischcn Theile des Regierungs-Bezirls Eöln bis auf Weiteres Fonds,
gemeinschaftlicherfolgen soll, und außer den zur Unterhaltung der Straßen der beiden bisherigen
Bezirke erforderlichen Steucrbeischlägenim bisherigen ostrhcinischcnBezirke des RegierungsbezirksEöln
noch besondersdrei Prozent zur Tilgung seiner jetzt vorhcmdeneu Schulden erhöbe» werden sollen,
haben wir durch UnserenErlaß oom 3. Januar d. I. die Genehmigungertheilt. Unsere Proposition
vom 8. Juni v. I. wegen Vereinigung der in der Nhcinproviuzbestehenden Vczirksstraßcnfondszu
einem Provin^ial-Straßenfonds hat aber durch diesen Beschluß ihre Erledigung noch nicht gefunden und
lassen Wir dieselbe deshalb Uuscreugetreuen Ständen zur abermaligenBeschlußfassung zugchen.

4. Unsere getreuen Stände haben in der Adresse vom 13. Juli 1871 das Bedürfniß zum Einführung breiter
Erlaß des ihnen im Entwürfe vorgelegten Gesetzes, betreffend die Einführung breiter Nadfelgenfür die Radfelgen für die
öffentlichen Wege im RegierungsbezirkDüsfeldorf,zwar anerkannt, jedoch gebeten, dasselbe in einer öffentlichen Wege des
anderweitaufgestellten Fassung zu erlassen, wonach die Bestimmungendesselben außer in dem Regie- ^Düss^do?^
rungsbezirke Düsseldorfauch noch in dem Regierungsbezirke Aachen und in dem linksrheinischen Theile
des RegierungsbezirksCöln eingeführt werden sollen, aber mit den zwei Zusätzen daß,



1. bezüglich der Schwere der Ladung dieselben Bestimmungen gelten sollen, wie sie in, der
Verordnung vom 17. März 1839 vorgesehen seien,

2. daß das landwirtschaftlicheFuhrwerk, welches sich innerhalb seines Landwirthschaftsbczirts
bewege, keiner Beschränkung in Bezug auf die Breite der Radfelgen unterworfenwerde, aber
sobald es als Frachtfuhrwertzum Vertriebe der Produkte oder zum Herbeiholen von Produkten
oder Materialien diene, mit Radfelgenvon miudesteus 4 Zoll Breite versehen sein müsse.

Diesem Antrag Folge zu geben, könnenWir Uns nicht bewogen finden. Der Erlaß des Ge¬
setzes ist für überflüssigzu erachten,falls der von Unseren getreuen Ständen in Vorfchlag gebrachte
zweite Zusatz in dasse,be aufgenommenwinde. Denn nach Maßgabe des Gesetzes vom 12, März 1853
darf die Verordnung vom 17 März l839 auf alle öffentlichen Wege bezüglich des gewcrbmäßigen
Frachtfuhrwerts Anwendung finden. Außer diesem ist es gerade das landwirthschaftlichenZwecken

, dienende Fuhrwerk, welches die Straßen durch häufiges Befnhreu verdirbt. Wird dieses cmsgeuommen,
uud treten noch ferner die im tz, 2 des Entwurfs aufgeführtenAusnahmen ein, fo würde das Gesetz
nur dazu dienen, nm densenigenWagen die vierzöllige Nadfelgenbreitezu geben, welche die fclbst
gewonnenen Früchte verfahren uud deu Breuubedarf und die Baumaterialien :c. herbeiholen, deines
wegs ist aber gerade diefes Fuhrwerk so bedeutend,daß dadurch die Unterhaltung der Straßen eine
so kostspieligewird uud dagegen VortehrungsMaßregelu getroffenwerden muffen.

Auch die andere Zusatzbestimmung bezüglich der Schwereder Ladung ist nicht für zweckmäßig
zu erachten;denn die Belastungder Fuhrwerke wird sich wegeu Mangels der dazu uothweudigcn Waagen
nur schwer koutrollireulasfen. Anordnungenaber, deren Ausführung fich doch nicht überwachen läßt,
sind zn vermeiden. Es darf auch erwartet werden, daß das eigene Interesfe der Fuhrleute sie dcwou
abhalte» werde, ihrem Gespann, mit dem sie ihr Brod erwerben,übergroße Lasten aufzubürden. Hier
nach erscheint der von Unserengetreue»Ständen vorgelegteEntwurf zur Genchmignng nicht geeignet.

II. Auf die ständischen Petitionen.

Organisationder pro- 1. Das uus oon deu getreuen Ständen mit der Adressevom 7. Juli v. Is. überreichte
vinzialstandlschenRegulativ für die Organisation der Verwaltung des prouiuzialstäudischen Vermögens und der provin-
Selbstverwaltung zialständischen Anstalten in der Rheinprovinz haben Wir durch Unseren Erlaß vom 27. September

v. Is. genehmigt uud durch die'Gesetzsammlungfür 1871 No. 32, Seite 469 verkünden lasfen. Es ist
dies jedoch in der Erwartung geschehe»,daß Uuscrc getreuen Stände wie die ersten, so auch die ferneren
Wahlen der Mitglieder des Provinzial-Verwaltiings-Naths unter cmgemesfeuerBerücksichtigung der
verschiedenenStände vollziehen werden.

Verleihung der Ritter- 2. Ueber die Anträge Unserer getreuen Stände in der Petition vom 8. Juli u. I, wegen
^A3"Gr°ndstew^ Verleihungder Eigenschaft von Rittergütern an die Besitzungen Grondstein-Polshof und Eommenderic
Polshof u. Counnen. Siersdorf behalten Wir Uns die Entscheidung vor.

derie Siersdorf,

VergischerVchuifondo, 3. Bezüglich der in der Adresse vom 12. Juli u. I. wiederholtbeantragten Ueberweisnng
des Bergischen Schulfouds können Wir Unfere getreuen Stände nur auf Unsere früheren, nach sorg-
fältiger Prüfung der Sache und Rechtslageertheilten Bescheide vom 7. November1841, 30. Dezember
1843 uud 17. September 1864 verweisenund demzufolgein der bisherigen Verwaltung diefes für
Unterrichtszwecke,alfo Staatszweckeinnerhalb des früheren HerzoglichBcrgischenGebietes bestimmten
Fonds um so weniger eine 'Aenderung eintreten lassen, als derselbe zur Ueberweisungan den Pro
uinzial-Landtag und dessen Organe behufs eigener Verwaltung und Verwendung nach Maßgabe der
Vorschriftendes Regulativs für die Organisation der prouinzialständischcnVerwaltung vom 27. Sep
tember v. I. überhaupt nicht geeignet erscheint.



4. Der von Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 12, Juli v. I., vorgetragenen Erstattungder den be-
Nitte, dürftigen Familien

daß den Kreisen und Gemeinden der Nheinprouinz der Betrag der gesetzlichen Unter- M« Dienste einberu-
stützungen, welche sie den bedürftigen Familien der zum Dienste einberufenen Reserve- und w'er Reserve- und
Landwehr-Mannschaften gewährt haben, aus den von Frankreich gezahltenKriegsentschädigung«-
geldern ersetzt werden möge, ''Nutzungen,

W durch das Neichsgesctzvom 4. Dezember v. Is. (Ncichsgesetz-Blatt für 1872 No. 4«, Seite 407)
entsprochen worden.

5. Das uon Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 12. Juli v. Is. abgegebene Vertretung der Stadt
Gutachten in Bezug auf die Vertretung der Stadt Meisenhcim auf dem Provinzicil-Laudtagc der Meisenheim - auf dem
Nheinprouinz im Stande der Landgemeinden hat bei Erlaß Unserer Verordnung, betreffend die Aus- PromnMl - Landtage
führung des Gesetze« wegen Er.ocitcruug der Provinzial-Verbäudc der Provinz Sachsen und der Rhein- ^"' >hen,prov„>z,
Provinz vom 24. Februar dö. Is. (Ges. Samml. No. 11, S. 172) Berücksichtigung gefunden.

t!. Dem Antrage Unserer getreue» Stände in der Ndresse vom 12. Juli v. Is. entsprechend, Aufnahme der Stadt
haben Wir der Gemeinde Wermelstirchen eine Vertretung ans dein Provinzial-Landtagc im Stande Wermelstirchen i» den
der Städte verliehen und genehmigt, daß Wcrmelskirchen zu diesem Behufe dem Collectiv-Verbände Stand der Städte,
der Städte Lennep, Ronsdorf, Lüttringhausen, Rade vorm Wald, Burg und Hückeswagen j Artikel
VIII» der Verordnung vom 13. Juli 1827 (Gesctz-Samml. Seite KM zugetheilt wird und an der
Wahl deü von diesen Städten zu entsendenden Abgeordneten Theil nimmt.

7. Auf die von Unseren getreuen Ständen in den beiden Adressen vom 27. Juni v. Is. Verleihungder Stem-
Äestellten Anträge haben Wir die Rückzahlung der Hälfte des bei dem Anlaufe der Grundstücke für pelfreiheit an die zu
die in der Nheinproviuz zu erbauenden fünf Irren-, Heil- nnd Pflege-Anstalten, vor der Constituiruug ^ «bauenden ftmf
derselben, entrichteten Kaufstempels und die Erstattung des zu den, für den gleichen Zweckausgegebenen ^"^ .^ A'
Provinzial-Obligationen, verwendeten Schuldverschreibungsstcmpcls, beziehungsweise die Freilassung der ' ^Stempelsteuer
"och auszugebenden Obligationen vom Stempel genehmigt. ^ Ausgabeder Pro-

Dagegen ist in Bezug auf die Lieferuugs-Vertrcige eine gleicheBewilligung nicht statthaft, vinzial-Obligationen,
weil das Stcmpelgesetz den Werthstcmpcl zu Licfcrungs-Verträgen dem Unternehmer auferlegt.
Einer besonderen Verleihung der Stempelfreiheit an die gedachten Anstalten bedarf es nicht, weil folchc
lynen nach und in Folge ihrer Constituirung schon gesetzlich zusteht.

8. Dem von Unseren getreuen Ständen unter dem 5, Juli v, Is. gestellten Antrage wegen ProoinMl-Landtags-
Erhöhung des für die Fortsetzung uud Ergänzung der Rheinischen Provinzial-Landtags-Vibliothek Vibüothet,
blsher ausgesetzten Fonds auf 8U Thaler haben Wir mittelst Erlasses vom i). August v. Is. statt
gegeben, gleichzeitig auch genehmigt, daß für die Folge dem Provinzial-Landtage die sclbstständige Nor
wmmg dieses Fonds überlassen bleibe.

l». Nach den Anträgen Unserer getreuen Stände in den Adressen vom 7. und 12. Juli v. Uebernahme von Prä-
Is. haben Wir genehmigt, daß "«°"° "' K°»">mnal-

u. die Katzenloch-Allcnbach-IdarbrückerPrämienstraße nach ihrem bezirksstraßenmäßigen Ausbau ^"^"'^^^''"^
unter die Vezirksstraßen des Regierungsbezirks Trier,

d. die Verbinduugsstraße zwischenKirn und Krcbsweiler im Kreise Meisenheim unter die wcst-
rheinifchcn Vezirksstraßen des Regierungsbezirks Coblenz und

«- die Prämien-Chaussee von Arsbcck nach Wcgberg nach bczirksstraßenmäßiger Instandsetzung
unter die Bezirksstraßen des Regierungsbezirks Aachen

aufgenommen werden.

Ingleichen haben Wir die von Unfcrcn getreuen Ständen in den Petitionen vom 27. Juni
""d 8. Juli v. I. nachgesuchteGenehmigung zur Aufnahme der Verbindungsstraße von Heiligcnhaus,
Bürgermeisterei Velbcrt,' zum Bahnhöfe Hösel und von Obcr-Eilp nach Kcttwig, sowie des zur Rhein-



Provinz gehörigen Theils der Barmen-Westkotten-Schaumlöffel'erCcmmunalstraße,und der Communal-
slraße vom „Letzten Heller" in Elberfeld über Osterbaum nach Loh in Barmen unter die ostrheinischen
Bczirksstraßen des RegierungsbezirksDüsseldorf,nach erfolgter bezirksstraßenmäßiger Instandsetzungder¬
selben, ertheilt. Die Erledigung des von der Ttadtgemcinde Barmen in Vezug auf die Barmcn-
WestkotteN'Schaumlöffel'erCommunalstraßegestellten Vorbehalts muß der freien Einigung der Bezirks-
straßen - Verwaltung mit der Stadt Barmen überlassen bleiben.

Trwerb einer Vrücke 10. Bezüglich des Antrages in der Petition vom 12. Juli v. I. wegen Erwerbung einer
über den Noer-FlußBrücke über den Nvcr-Fluß bei Orsbcck für den Aachener Bezirksstraßcnfondswird Unser Commissarius
für den Aachener Äe- ^li getreuenStänden weitere Mittheilung macheu.zirts-2tras;enfond.

Abbruch des Mittel- 11. Dem in der Petition Unserer getreuen Stände vom 8. Juli v. I. gestellten Antrage
thors in Xanten, auf Beseitigungdes Mittelthores zu Tauten kann nicht entsprochen werden. Nachdem durch die Erwei¬

terung des Straßennetzes und durch Eiseubahnanlagcndie Verkehrsvcrhältnisse bei Tanten eine wesent¬
liche Umgestaltung erfahren haben, ist dieses Thor nicht mehr, wie früherhiu, als ein wesentliches
Verkehrshindernis) zu erachten und Veranlassung nicht vorhanden, auf Beseitigungdesselben Staatsmittel
zu verwenden.

Bewilligungeiner fcr- 12. Zu dem Uns in der Adresse vom 8. Juli v. I. unterbreitetenBeschloße, wonach Unsere
neren Beihülfe aus getreuenStände zum Vau einer eisernen Brücke über die Ahr bei Ncuenahr eine fernere Beihülfe von
dem westrheinischen,'^09 Thlrn. aus dem wcstthciuischeuBezirköstraßenfondsdes Regierungsbezirks Eoblcnz bewilligt haben,
Nezirtüstraüenfündü h^^.s- ^s Unserer Genehmigungnicht. Im vorliegenden Falle handelt es sich nicht um Aufnahmeeiner

6M'!n''""'V^°''n^ Straßenstrccke,insbesondereder neu herzustellenden Ähr-Brückcunter die Vezirksstraßcn,welche nach
eisernen Vrncke" über ^ ^ ^6 revidirtcnRegulativs, betreffend die Bezirtsstraßenfondsder Rheinprovinz,vom 17. September
die Ahr bei Neucnabr, ^855> nur Kraft einer von Uns zu erlassenden Bestimmung würde erfolgen können, sondern um eine

im §. 7 a. a, O. vorgesehene außerordentliche Verwendungdes Bezirksstraßenfondsfür eine die Vcv
bindling zweier Bezirksstraßenherstellende Brücke, wofür in Gemäßheitder Vorschrift des <j, 14 eben^
daselbst nur -das Einvcrständnißdes Provinziallcmdtagesund des Ober-Präsidentenerforderlich ist,

Herabsetzung der 13. Dem Antrage Unserer getreuen Stände in der Petition vom 14. Juli v. I. auf Herab-
Steuerbeischlaqe für sctzung der Steucrbcischlägefür den ostrheinischenBezirtsstraßenfondsdes RegierungsbezirksDüsseldorf
den oftrheiuischeu Ne- ^^^ ^^ UnserenMinistern für Handel, Gewerbeund öffentlicheArbeiten und der Finanzen, denen nach
zirksstraße„f«ndsdes ^ ^ ^^ rcvidirten Regulativs für die Bozirksstraßenfondsin der Rheinprovinz vom 17. September
' egierung^ e;u s 1,^5,,'» l,ie Entscheidunghierüber zusteht, nicht entsprochen werden können. Unser Kommissariuswird

den getreuen Ständen die Gründe, welche für diese Entscheidung maßgebend gewesen sind, mittheilen.
Zur Urkund dieser UnserergnädigstenBescheidunghaben Wir den gegmwartigcn Landtags

Abschied Höchstcigcnhändig vollzogen und verbleiben Unseren getreuenStänden in Gnaden gewogen.

GegebenBerlin, den 4. September 1872.

(gez.): Wilhelm.
(gegengcz.): von Roon, Itzenplitz, Graf Eulenburg, Camvhausen, Falk.
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